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Amtliche Bekanntmachung der Stadt Gladbeck 

Ausgabe 18/22       Donnerstag, 24. November 2022 

 

 

Widmung An der Lune 

 

 
 

 

An der Lune, Grundstück Gemarkung Gladbeck Flur 23, Flurstück 665 wird gemäß § 6 des 

Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung 

der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 1995, zuletzt geändert durch Artikel 

15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar, dem 

öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Veröffentlichung im Amts-

blatt der Stadt Gladbeck Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkir-

chen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-

richts oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 

Rechtverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen – ERRVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV NRW Seite 548) zu erheben. Die Klage muss 

den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-

nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-

tel sollen angegeben, der angefochtene Verwaltungsakt soll in Urschrift oder Abschrift beige-

fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 

beigefügt werden.  

 

Gladbeck, 21.11.2022 

Die Bürgermeisterin 

 

Im Auftrag 

Restemeyer 
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Widmung Geschwister-Scholl-Straße 

 

 
 

 

Die Geschwister-Scholl-Straße, Grundstück Gemarkung Gladbeck Flur 69, Flurstück 1165 wird 

gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 1995, zuletzt geändert 

durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. 

Februar, dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet. 
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Rechtsmittelbelehrung 

 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Veröffentlichung im Amts-

blatt der Stadt Gladbeck Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkir-

chen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-

richts oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 

Rechtverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-

Westfalen – ERRVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV NRW Seite 548) zu erheben. Die Klage muss 

den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-

nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-

tel sollen angegeben, der angefochtene Verwaltungsakt soll in Urschrift oder Abschrift beige-

fügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 

beigefügt werden.  

 

Gladbeck, 21.11.2022 

Die Bürgermeisterin 

 

Im Auftrag 

Restemeyer 
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Jede:r Einwohner:in kann sich gemäß § 7 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Gladbeck zu den in dieser Ausgabe be-

handelten bedeutsamen Angelegenheiten der Stadt Gladbeck innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Erscheinen der 

Ausgabe schriftlich äußern. 


